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Abänderungen in dcmstlbcn getroffen werden Mm, die

Wahlverhandiungc» der Generalversammlungen der Ak-

tiv- und Gcmcindvürgcr, die nach dem Gesetz auf den

i. und 15. May Platz haben sollen, unnütz werden

«nb also zur bloßen Beschwerde vieler Bürger gereichen

würden; verordnet:
». Die nach den Art. >6 und io8 des Gesetzes vom

r?. Horn. ,799 zur Wahl der Mimizipalbeamten
und Gemcindsverwaiter abzuhaltenden Generalver.

samlungen der Aktiv - und Gemeindöbürgcr sind, bis

zu der kurz bevorstehenden Erscheinung eines neuen

Gesetzes über die Organisation der Munizipalilàn
und die Verwaltung der Gememdgüter, eingestellt,

z». Gegenwärtiges Gesetz soll gedruckt werden u. s. w.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Finanz-
romnußion gewiesen ;

B- Gcietzgeber! Die Regierung, ist verbunden an

an dem Armengut zu Bruggen theilhabende Go
meinden aus den Cantonen Sentis und Thurgau 87961

Fr. 4 Btz> von dem liegenden Gut des Klosters St.
Gallen bezahlen zu lassen. Diese Schuld gründet sich

ans die Ergänzung des Armenguts und Rückstellung der

davon distrahirten Gelder, über welche die Négociation

mil dem Abr durch die Revolution unterbrochen ward.
Das nemliche Armengut hat von dem gleichen Kloster,
noch eine andere liquide Summe von 2,662 Fr. n ,/s
Kr. zu sovern, welche von Capttaldrieftn des Armen-
gnls herrührt, die der Abt für das Kloster verwendet
und verftzt hatte.

ì, Wir haben uns bemüht, zu Tilgung dieser Summe
eine sorgfältige Auswahl solcher Güter treffen zu lassen,

welche dem Staat in der That beschwerlich sind, und
durch deren Veräusserung keine namhafte einstmat zu

verkanfmdeDomainm angegriffen werden und wir haben,
sie einer neuen eidlichen Schätzung untenverffcn lassen.

Wir übersenden Ihnen den Etat dieser Güter samt

ihren detaillirten Schätzungen. Er begreift ; Mühlen,
welche eben beträchtlicher Neparationsvorschüsse bedürfen
«nb die, da ihre Lag« nicht vortheilhnft ist, dem Staat
beynahe mehr Ausgaben, als reellen Nutzen verschaffen ;
die übrigen Güter sind auch, durchgängig von nachchei-
Ztgec Beschaffenheit und so geringem Ertrage, daß sich

«nch in guten Zeilen nicht leicht die halbe Verzinsung
des Capitals von demselben verhoffen ließe; die darauf
stehende Gebäude sind in den leztrn Regierungszeiten
der Abtey St. Gallen, vernachiäßiget worden und in
baufälligem Zustande,

Wir- ersuchen Sie m diesen Hinsichten nm die Be-

vollmächtigung B. G,, entweder die in diesem Tableau,
benamste Güter zu Tilgung oderwähnter Schuld t. in
so wett sie hinreichen werden öffentlich versteigern zu

lassen, und zu gestatte» daß wir den 4ten Theil- NT
Zahlung auf einen Monat »ach der Ratifikation bedin-

gen» die verkauften. Güter aber um den Urberrcst dem

Armeugnt psandbar machen und dasselbe bcgwältigen,
nach Jahresfrist mit den Schuldnern um die weiter?
Zahlung einig zu werden, oder dannzrimal die Schuld
nach Landesubung auszukündcn, oder diese Güter an-
die Gemeinden durch eine gütliche Iledercinkunft ge-
gen völlige Ausgleichung und Tilgung der beyden obge-

dachten Schulden überlassen zu dürfen, welches mrch
den eingeholten Berichten noch vorthrilhaster als die
Versteigerung seyn könnte.

Endlich müssen wir Ihnen noch bemerken, daß dio
Verwaltungskammer diese Güter ohne Beschwerden in
Schätzung nehmen ließ, und daß also die W'ährtung der-

darauf haftenden Zehnten und Grundzinse im Fall der
Versteigerung noch von der Schätzung abzurechnen seyn'

wird. Wir wünschten aber B. G., daß Sie sieh durch
diesen Umstand von der zn ertheilenden iLttvvllmächiignng;
nicht abhalten liessen, indem diese Beschwerden aus dem'-

Tableau ausgeworffen sind, indem wir die Abschätzung-
derselben bey Verlangnng ihrer Ratifikation nachtragen
werden, und indem es eine beträchtliche Ersparnis wäre,'

wenn wir diese Güter> mit jenen, welche für and ce St.-
Gallische Schulden zum Verkaufdecretirt find, zugleich'
in Steigerung setzen konnten. Im Fall aber die Güter'
den Gemeinden an Zahlungsstatt l'àiasscn würden, i'ss

Vorsehung gethan, daß sie mtt den Gütern zugleich'«,!!?'

darauf hastenden Feodasbeschwerden nach Bcstinlung der'
gegenwärtigen und künftigen Gesetze übernehmen würden'.-

Das Resultat dcs lezten Vorschlags wäre also', wenn'
ww die 12752 Fr. 7 Kr., welche die Schätzung diegrösi-
sere Schuldsodernng übersteigt, gegen die unabgeschazteip

Beschwerden beyläufig aufrechnen können, noch ein?'

liquide Ueberloosung von 25662 Fr. ?Kr., welche die-

Summe der kleinen Schuld ausmachen. (D. Forts, f.))

Finanzministerium..
Anseitung in Betref der Gcwerbspatmtà

l. Den Tag nach dem Empfange der gegenwärtiges
Anleitung werden die Munizipaiitätcn einige ans ihrer:
Mitte, oder wenn sie es für nöthig erachten, ausser'ihre?-'

Mitte einen Ausschuß von Bürgern, die so viel möglich'
Handelsleute und Prosrjuomstèn und mit dem Handelst-
Mb Gewerbsznstgnde in der Gemeinde bàmt- se,M
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sollen, ernennen. Die Mitglieder dieses Ausschusses wer-
den alte in dem Gesetze vom i;. Christm. und in dem

Beschluß vom io, Hornung vcrgescheicbencn Verrichtun-

gen, soweit sie die Munizipalilät betreffen, gegen Ve-
zahinng eines zuni Voraus mit der Munizipaiität auszu,
machenden Taggeldes besorgen.

In den m Sektionen abgetheilten Gemeinden wird
cm solcher Ausschuß in jeder Sektion niedcrgesczt werden.

Die Municipalität wird diese Ernennungen sogleich

den folgenden Tag und spätestens den dritten Tag nach

erhaltener gegenwärtiger Anleitung amtlich dem D>-

stâseinnehmcr, und der ganzen Bürgerschaft durch öf.

fcnlliches Verkündigen und Anschlagen anzeigen.

Im Fall/ wo die Munizipalilät diese Ernennungen
dem Distnktscinnchmer nicht auf den bestimmten Tag
anzeigen würde, wird er sogleich den folgenden Tag zur
Ernennung der Experten, nach Vorschrift des folgenden
§, sowohl für die ganze Gemeinde als in großen Gemein,
den für jede Sektion schreite», und diese Ernennungen
den gleichen Tag der Municipalität anzeigen, welche

sodann nicht dagegen sdll einkommen können. Er wird
die Taggeider dieser Experten zum Voraus bestimmen,
welche die Munizipalitälsmitglieder auf sein Betreiben
bezahlen sollen.

Der Distnklseinnchmer wird sich aufdie gleiche Weist
benehmen, wenn die Munizipalität oder ihr Ausschuß

irgend eine der andern ihr vorgeschriebenen Verrichtungen
versäume» würden, v

Kein Büxger kann weder diese Ernennungen noch jene,

von welchem im §. 7. unten gemeldet wird, ohne höchst

wichtige Gründe, von sich ablehnen.

§ 2« Der Ausschuß wird sogleich nach seiner Erncn-

ming eine vollstäudjge Liste aller Bürger der Gemeinde

oder der betreffenden Sektion, so wie aller derjenigen,

welche irgend eine Handclschast oder Gewerbe in dersel-

bcn treiben, die Kleinverkäufe? von Getränke» und Hau-
fiexer mit einbegrifftn verfertigen, oder von der Munizi-
palität erhalten, welche ihm auch zu gleicher Zeit die

zur Einschreibung bestimmten Bücher und Tabellen, so

wie die Gesetze, Beschlüsse, und Verfügungen über die

Gelränkverkäuscr Hausierer, Fremde, und über andere
einer besondern Poliz.y unterworfene Gewcrbsanstalten
zustellen wird. Alle diese vorläufigen Geschäfte sollen soä-

testens den dritten Tag nach Ernennung des Ausschusses

zu Ende gebracht sinn.
Z. ;. Während und so wie nach und nach die Vü-ger

in die erwähnte Liste der Handel - oder Gewervetrcibm-
den eingeschrieben werden, soll der Ausschuß dieselben,

mit Bestlmmlmâ yon Tag mW Stunde, vorladen, um

ihre Angaben entweder persönlich oder durch einen Pro-
written zu machen.

§. 4. Die Bürger oder ihre Proknrirte werden sich

an den bestimmten Tagen und Stunden vor den Aus,
schuß verfügen, und ehre Angaben werden in ein Register
eingeschrieben werden, welches in Form eines Tagebuchs
nach dem der gegenwärtigen Anleitung beygefügten Mu«
ster N. 1. gehalten werden, und bey jeder Erklärung an»

zeigen soll:
u. Das Numero der Ordnung, und das Datum des

Tags, Monats und Jahrs, in welchen die Patente
begehrt worden.

b. Die Namen und Vornamen der Bürger, welche
die Palente begehet haben, und ihre Handiungs«
sirma im Fall von Assoziationen.

L. Die Art von Gewerbe, das Datum der Errichtung
desselben, und die besondern Umstände, welche mehr
oder minder auf den Preis der Patente Einfluß ha«
bcn können.

ä. Die Sumnie der in was immer bestehenden Fonds
des Bürgers, aufweichen sein Handel beruht, oder
die Wichtigkeit seines Gewcrbs, in Gemäßyeit deS

Artikels 15. deS Gesetzes, und des Artikels 48. des

Beschlusses. Den Preis, den der Bürger für sein

Patent bestimmt, und die Länge derZeit, füewcichc
er sie begehet.

e. Die Anzahl der Exemplarien, (Ausfertigungen)
welche der Bürger begehrt hat.

5. Der Name der Gemeinde oder des Orts seines Ge«

wcrdcs.

Z. Endlich die auf die Gesetze und Beschlüsse gegründe«

ten Ursachen, warum der Ausschuß den, Bürger
die begehrte Patente verweigern zu müss n glaubt.

Wenn der Bürger zufolge des Gesetzes vom 17. Wein->

Monat 1798, Handels» oder Trankstcucr vfliehtig war,
so muß er seine Quittung für die Bezahlung dieser

Steuern bis auf den ;i. Christm. i8o> darlegen. Diese
Darlegung loll in dem Register bemerkt, und dieQuit» -

ttmg hinterm Ausschusse liegen bleiben, und nur nach

Erfüllung dieser Bcdingniß kann dem Bürger der Schein
für sein Patentbegehren gegeben werden.

Nach Beendigung der Einschreibung soll der betreff,

fende Bürger oder sein Prokuritter dieselbe uncerschrei-

bcn, und man wird ihm dann einen Schein zustelle»,

wovon die Munizipalttären gedrukte Foemnlaà erhal,
ten werden, und welcher gleiches Numero und Datum
wie das Patentbegehren haben soli.

Diese Scheine sollen auf Slempclpapicr ausgefertigt
und jeder mit z Batzen bezahlt werden. (D. Forts. f.)


	Finanzministerium : Anleitung in Bertref der Gewerbspatenten

